
Zeitschrift: Geomatik Schweiz : Geoinformation und Landmanagement =
Géomatique Suisse : géoinformation et gestion du territoire =
Geomatica Svizzera : geoinformazione e gestione del territorio

Herausgeber: geosuisse : Schweizerischer Verband für Geomatik und
Landmanagement

Band: 102 (2004)

Heft: 5: 75 Jahre VSVF = 75 ans ASPM = 75 anni ASTC

Titelseiten

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte
an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei
den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Siehe Rechtliche Hinweise.

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les

éditeurs ou les détenteurs de droits externes. Voir Informations légales.

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. See Legal notice.

Download PDF: 02.02.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=en


Vorgesehene Fertigstellung der Kataster in den Kantonen.

Geomatik Schweiz 11/2004

Umwelt

Schritt 3). Erfahrungsgemäss kann ein
kleiner Teil der Inhaber glaubhaft darlegen,

dass ein Eintrag ungerechtfertigt
ist.

Im kantonalen Vollzug ist die Erfassung

der Ablagerungsstandorte Deponien)
generell weiter fortgeschritten als die
Erfassung der Betriebsstandorte.

Der finanzielle Aufwand für die Katas-
tererstellung wird von den Kantonen
mit insgesamt 80 Millionen Franken
beziffert. Die mittleren Kosten pro
eingetragenem Standort liegen bei 1600
Franken. Die durchschnittlichen
Aufwendungen in den einzelnen Kantonen
variieren jedoch stark: Sie liegen
zwischen etwas über 100 und mehr als

3000 Franken pro Standort.

Ziel: Umsetzung in allen
Kantonen bis 2006

Ihren Rückstand bei der Erstellung der
Kataster begründen die Kantone vornehmlich

mit knappen personellen und
finanziellenMitteln. Der Bundesrat hat deshalb
im Rahmen der laufenden Revision des

Umweltschutzgesetzes Parlamentarische

Initiative Baumberger) den Vorschlag
eingebracht, die Arbeiten der Kantone aus
dem Altlastenfonds des Bundes finanziell
zu unterstützen.
Falls das Parlament zustimmt, könnte das

BUWAL die Kantone für jeden Standort
mit500 Franken entschädigen, dessen
Inhaber vor Ende 2005 über den bevorstehenden

Eintrag informiert wird. Im
Weiteren stellt das BUWAL den Kantonen
Vollzugshilfen zur Verfügung und unterstützt

diese auch im Erfahrungsaustausch.

Dadurch sollte es allen Kantonen
möglichsein, ihre Kataster bis 2006zu
erarbeiten. Dauert die Erstellung länger,
würden die Sanierungsarbeiten verzögert,

diezum Schutz von Umwelt und
Bevölkerung notwendig sind.

Bundesamt für Umwelt, Wald und

Landschaft

CH-3003 Bern

www.umwelt-schweiz.ch
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Die Erstellung des Katasters in fünf Schritten
1. Die Erfassung sämtlicher potenziell belasteter Standorte, ehemaliger oder

aktueller Ablagerungsstandorte, nicht mehr oder noch genutzter
Betriebsstandorte sowie Unfallstandorte. Diese Erhebung stützt sich auf kommunale

und kantonale Archive sowie Gespräche mit Gemeindeverantwortlichen

und Zeugen.

2. Die Triage der Standorte, welche in den Kataster eingetragen werden soll¬

ten. Für Standorte, deren Belastung noch nicht ermittelt wurde – was zum
Beispiel bei den meisten Betriebsstandorten der Fall ist – entscheidet die
Behörde je nach Wahrscheinlichkeit einer Verschmutzung auf Grund der vor
Ort erfolgten Tätigkeit, ihres Umfangs, ihrer Dauer und der vermutlich
verwendeten Schadstoffe. Ist die Wahrscheinlichkeit gross, muss der Standort
im Kataster eingetragen werden. Eine vom BUWAL veröffentlichte Richtlinie

unterstützt die Behörden bei dieser oft heiklen Entscheidung.

3. Die Stellungnahme des oder der Standortinhaber. Um falsche Einträge möglichst

zu vermeiden und die Transparenz zu fördern, werden alle betroffenen

Inhaber informiert und um eine Stellungnahme gebeten. Der Inhaber
kann auch einen formellen Feststellungsentscheid mit sämtlichen
Rekursmöglichkeiten verlangen.

4. Der Eintrag in den Altlastenkataster. Der Kataster ist ein dynamisches

Arbeitsinstrument, das von den Behörden regelmässig aktualisiert werden
muss. Standorte, die beispielsweise im Zuge von Bauarbeiten völlig
dekontaminiert worden sind, müssen aus dem Kataster gelöscht werden.

5. Die Veröffentlichung des Katasters. Altlastenkataster müssen öffentlich
zugänglich sein. Esempfiehlt sich, die Daten zu veröffentlichen, sobald die ers-
ten Standorte eingetragen sind, und nicht bis zur Fertigstellung des Katas-
ters zuzuwarten.
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